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E n t v r u r f

Vereinbarunq über den schutz von Nutztieren in der Landwirtschaft

Der wiener Landtag hat den Abschluß nachstehender vereinbarung

genäß $ 139 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung genehrnigt:

Vereinbarung über den Schutz von Nutztieren in der Landwirtschaft

Die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, oberösterreich,

salzburg, Steiermark, Tirol ,  Vorar lberg und Wien, jewei ls ver-

treten durch den Landeshauptmann - iru folqenden kurz Vertrags-

parteien genannt - sind übereingekommen, qemäß Art. l-5a B-VG

die nachstehende Vereinbarunq zu schl ießen:

Art ikel  I

Die Vertragsparteien verpf l - ichten sich, im Rahrnen ihrer Zuständig-

kei ten für den Bereich der Nutzt ierhal tung in der Landwirtschaft

einschl ießl ich der Pelzt ierhal tung Rechtsvorschr i f ten zum Schutz

von Tieren zu erfassen.

Artikel-- II

(1) In den Rechtsvorschr i f ten gemäß Art .  I  is t  jedenfal ls vor-

zusehen, daß die Hal- tung von Rindern und Schweinen den in der

Anlage 1 zu dieser vereinbarung enthaltenen Mindestanforderungen

bezügl ich Bewegungsrnögl ichkei t ,  Soz ia lkontakte,  Bodenbeschaf fen-

hei t ,  stal lk l i rna und Betreuungs intens i tät  zu entsprechen hat.

(2) In den Rechtsvorschr i f ten gernäß Art .  I  is t  jedenfal ls vor-

zusehen, daß die Hal- tung von Hausgef lügel  den in der Anlage 2

enthal tenen Mindestanf orderungen bezügl ich Bewegungsmögl ichkei t ,

Sozialkontakte,  Bodenbeschaf f  enheit ,  Stal l -k l ima und Betreuungs-

intensi tät  zu entsDrechen hat.
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(3) In den Rechtsvorschr i f ten gemäß Art .  I  is t  jedenfal ls vor-

zusehen, daß

1. die Hattung von Pelzt ieren einer Bewi l l igung bedarf '

die Bewilligung nach z 1 nur zu erteilen ist, wenn gewähr-

le istet  ist ,

a) daß eine angemessene artgemäße Nahrung und Pflege sowie

eine verhaltensgerechte Unterbringung gegeben sind und

b) daß das artgemäße Bertegmngsbedürfnis nicht dauernd oder

unnötig eingTeschränkt wird, v/enn dem Tier damit schmerzen,

Leiden oder schäden zugefügt hrerden oder es in Angst ver-

setzt  wird,  und

für die Haltung der Pelztiere die standards der Empfehlung

des Ständigen Ausschusses des Europäischen Übereinkomrnens

zurn Schutz der Tiere in landwirtschaf tf icher Tierhaltung für

das Halten von Pelztieren vom 19. Oktober 1990 umgesetzt wer-

den .

Art i -ke] I I I

Die vertragsparteien kommen überein,

l-. nach den Inkrafttreten dieser vereinbarung für dj-e Dauer von fünf

Jahren jedenfal ls Betr iebe, die s ich von Käf ighal tung auf

Volierenhal-tung in Sinne der Anlage 3 umstel-Ien und sich als

Probebetriebe zur Verfügung stellen, nach ltaßgabe der vorhande-

nen l,[itte]. so zu fördern, daß ihnen aus dieser Hattung kein

wettbe$rerbsnachteil erwächst, un die Voraussetzungen dafür

zu schaffen, daß die noch offenen betr iebswir tschaft l ichen

und markttechnischen Fragen, insbesondere in bezug auf ein

Verbot der Käf ighal tung, sobald wie rnögl ich ge1öst werden

können,

nach Ablauf von drei  Jahren nach den Inkraft t reten dieser

Vereinbarung auf crund der dann vorliegenden Ergebnj,sse der
Probebetriebe (Z 1) jene Rahmenbedingungen in einer weiteren
vereinbarung nach Art .  15a B-vc festzulegen, die geschaffen

',
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werden rnüssen, darn i.-,- nach Ab1auf des Probebetriebes und einer

Übergangsfr ist  von zehn Jahren die Käf ighal tunq für l {ausge-

f1ügel verboten werden kann und

3. nit de:n Bund in Verhandlungen darüber einzutreten, daB auch er

der Vereinbarung nach Z 2 beitritt und sich verpflichtet,

auch in seinem Kornpetenzbereich die entsprechenden erforderli-

chen Rahmenbedingungen herzustellen.

. Artikel Iv

(1) Die Vertragsparteien kornnen überein, daß in den Rechtsvor-

schriften genäß Art. I überganqsfristen für die Anpassung bereits

bestehender Anlagen an die neue Rechtslage zul-ässig sind.

(2) Übergangsfristen für die Anpassung bereits bestehender Anlagen

nach Art .  I I  Abs. 1 können bis zu fünfzehn Jahren betragen.

(3) übergangsfristen für Anpassungen bereits bestehender AnJ.aqen

nach Art .  I I  Abs. 2 können für Maßnahmen im Sinne der Anlage 2,

Tabel le 1,  bis zu zwei Jahren, ansonsten bis zu zehn Jahren betragen.

(4) Die Neuerrichtung von Anlagen und Änderungen bestehender
Anlagen dürfen nur nach Maßgabe der Anl-agen 1 und Z erfolgen.

(5) Bei Anpassungsmaßnahrnen ist auf die wirtschaftliche Zumutbar-
keit Rücksicht zu nehmen.

Artikef V

Diese Vereinbarunq tr i t t  zwei Monate nach Ablauf des Tages in
Kraft ,  an dem bei der Verbindungsstel . le der Bundesländer die
Mit tei lungen a1l-er Vertragsparteien eingelangt s ind, daß die
nach den Landesverfassungen erforder l ichen voraussetzungen für
das Inkraft t reten der Vereinbarunq erfül f t  s ind.
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Art ikel  VI

Die zur Durchführung dieser Vereinbarung notwendigen landesrecht-
Lichen Vorschriften sind spätestens ein Jahr nach Inkrafttre!.en

dieser Vereinbarung in Kraft  zu setzen.

Artikel VII

Diese Vereinbarung wird auf unbest immte Zei t  geschlossen. Sie
kann durch schriftliche Mitteilung gekündigt nerden. Diese lrird
sechs Monate nach Ablauf des Tages, an den sie bei der Verbin-

dungstelle der Bundesl-änder einlanqt, wirksam. Für die übrigen
Vertragsparteien bleibt die Vereinbarung jedoch weiterhin in
Kraft .

Artikel- VIrI

Die vertragsparteien verpflichten sich, die in Durchftihrung dieser
vereinbarung erl-assenen Rechtsvorschriften einander unverzüqlich
mitzutei len.

Artikel IX

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Sie
wird bei der verbindungssterre der Bundesländer hinterlegt. Die
verbindungssterle der Bundesränder übernrittelt jeder vertrags-
partei eine von ihr begraubigte Abschrift dieser Vereinbarunq.



Anlaqe 1

Rinder- und Schweinehaltunq

I .

Be$regungsmö91 ichkeit

Die Beweg'ungsrnöglichkeit von Tieren darf nicht in der Weise ein-

geschränkt werden, daß sie ihren Stand- bzw. Lieqeplatz nie ver-

Iassen können. Die Liegef lächen rnüssen so dj-nensioniert  sein,  daB

a1le Tiere ohne gegenseitige Behinderung gleichzeitig artgernäß

I iegen können.

1. Rinderhal tuncr:

Kälber bis zu einem Lebensalter von drei wochen und MastkäIber

dürfen nicht in dauernder Anbinde- oder Ei-nzelstandhal-tunq

gehal,ten werden.

In der Anbindehaltung irn Kurzstand nuß die Standl,änge 0,9 x

die diogonale Körper länge + 30 cm betragen. .Bein Mit tel lang-

stand muß die Standlänge 0,9 x die diagonal-e Körper länge

+ 58 cm betragen. Die Standbrei te muß mindestens 0,9 x

die lqiderristhöhe betragen; bei Kälbern nuß die Standbreite

gleich der Widerr j -sthöhe sein.

Anbindevorrichtungen müssen so beschaffen und eingestellt

sein, daß sie dern Tier in der Standachse mindestens 30 cm

und parallel zum Futterbarren mindestens 20 cm, jeweils

von Anbindepunkt genessen in beide Richtunlten, freien

Bevregungsspielraum errnögIichen.

Die Futterkrippensohle rnuß mindestens Lo crn über den Stand-

niveau I iegen. Massive Kr ippennauern dürfen bei  Kurzständen

für Kühe ab Standniveau höchstens 32 cn hoch und 12 cm

dick sej-n. Bewegliche Abschrankungen aus cummi oder ähnli-

chern dürfen 42 cn hoch sein.

e) Die Seitenbegrenzungen dürfen maximal 70 cn in den Stand

hineinreichen.

a )

b )

c )

d )



f) Bezüg1ich Gruppen- und Boxenhaltung von Rindern gelten die

in Tabel le 1 angeführten Mindestnaße.

Tabel le 1:

Ticrafi Ein'aruobucltcn
Bo&nlhchc jc Trr(rr2)

Mchannhrchen oDoc Borcn Tmg- bar. Fratl
plü"Jlage jc
Trr(m)

ücgcfl&bc
jc Trr(n2)

Larf-, Mic- odrr
Frcßgangbrcitc (n)

Kälbcr bis lEO kg
Kalbcrbis 220 tg
Jug- ud l{a.*vich
bis 350 kg
Jwg- urd Mastvich
350 - 600 kg
Milchkrhc

1,7
2,0

3p

5,0
5,0

lp
u
r J

? <

3,0

U
u
I,t

2,0
22

0,42
015

0J4

0,70
0,75

Boxcnlarßtällc ftr Milchlthc

Uegcboxcn Breitc 120 rn LÄngc 2p0 m Gcgcnstärd[c Boxcn) bzw. 2,40 m (wadstärree Boxcr;
bufgargbnitc: 2)0 m

Abkalbcbox rmrll vorlrandcn scin

2. Schweinehaftunq:

a) Die Halsanbindung von Schweinen ist  verboten.

b) Schweine dürfen nicht dauernd angebunden oder in Einzel-
ständen gehalten werden.

c) Das I'lindestplatzangebot für Schlreine wird Iaut Tabelte 2
festgelegt.
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Tabe l l e  2 :

I I .

Soz ia lkontakte

In Beständen nit nehreren Tieren dürfen di-ese nicht dauernd
einzeln gehalten werden. Es Duß ihnen die Mögl ichkei t  zu
Sozialkontakten mit Artgenossen gegeben werden.

Fc*cl
hi" 30 kC

Scbsciac
30-60tg

Scüß,cim
60- l l 0 tg

Srs

Frcßflaa

Frc0platbrenc po
Trr bci Gnrgpcn-
halüsB

Trhl {6y fpSpltr12s
bci Vorats-F&lcnlng

It cm

I pm 4 Trrc

27q

I pro 4 Trrc

33 cm

I pro 4 TFtr

40 cm

Bo&nllÄchcn

Einzclstitdc/
Anbindestardpläzc

Licgcllachc pro Ticr
in Buchtcn mit scpa.
ratcm Kotplaa
Gcsamtbuclrtcnll&k

Abfcdiclbuchan
(mn Fc*cl)

025m2
0,40 n2

010 m2
0,70 m2

0,60 !c2
1,00 n2

65 x l90a

l , l0  Eü
2SOm2

5 8 2

Buclrcn rnit Voll-
spalcnboden
(ONoRv L 5290) 0,30 m2 0,50 rn2 0,70 E2
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r T I .

B odenbes cha f f enhe it

Böden i ru Aufenthal tsbereich der Tiere müssen glei ts icher sein.

Weisen planbefestigte (geschl-ossene) Böden in Liegebereich der

Tiere keinerl.ei Beläge auf, die ihren Ansprüchen auf Weichheit

oder Wärnedämmung ausreichend genügen, so sind sie ausreichend 4it

stroh oder ähnlich strukturiertem Material einzustreuen. Es nuß

über die gesamte Liegefläche eine ausreichend dicke Streuschichte

vorhanden sein.

1.  Rinderhal tunq:

Kälber dürfen nicht auf Vollspalten- oder auf einstreul-osen

Teilspaltenböden gehalten vrerden. Mastrinder dürfen nur

dann auf Vollspaltenböden gehalten werden, wenn diese

nicht durchgehend sind. Sol-che Böden sind irn Sinne der

örorua r ,  5290 auszugestal ten.

Die Liegefläche von l{ilchkühen rnuß in der Anbindehaltung

und in der Laufstal lhaltung eingestreut oder rnit weicher,

druckelastischer Unterlage versehen sein. Gülleroste müssen
eine Mindeststegbreite von 25 nrn und dürfen eine maxinaLe
Spaltenbreite von 40 mm aufweisen. Die Oberseite muß eben
und gratfrei, die Kanten rnüssen abgerundet sein.

Schweinehaltunq:

a) Die Haltung von Ferkeln in al lsei ts geschlossenen, mit
citterboden versehenen nehrstöckigen Käfigen ist verboten.

b) Schrreine dürfen nur dann auf Vollspaltenböden gehalten
werden, wenn diese nicht durchgehend sind. Solche Böden
sind i .n Sinne der öworul  f ,5290 auszugestal ten.

c) Abferkelbuchten rnüssen mindestens zu zwei Drittel-n plan-
befest igt  sein.  Ferkeln ist  e in eingestreutes oder nach
dem Stand der Tierhal tungstechnik gleichwert iges Liege-
nest anzubieten.

a )

b )
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T t t

Stal lk l i rna

1. Lüftunq:

Die thernoneutrale Zone von Tieren darf nicht über- oder unter-

schritten hrerden. In geschlossenen stallungen muß für einen

dauernden und ausreichenden Luftwechsel gesorgt v/erden, ohne daß

es im Tierbereich zu schädlichen Zuglufterscheinungen kommt. Dazu

Düssen natürliche oder mechanische LüftungsanLagen vorhanden

sein. Diese sind dauernd entsprethend zu bedienen oder zu regeln

und so zu warten, daß ihre Funktion gewährleistet ist. Eine Alarn-

anl-age und ein geeignetes Ersatzsysten sind vorzusehen.

In gesctrlossenen Stäl1en müssen durch bauliche Vorkehrungen

Mindestluf traten in Höhe von 60 n3/Stunde (Winter) bzw. 25o m3/

Stunde (Sonner) und pro Großvieheinheit gewährleistet sein.

Zur Berechnung der Großvieheinheit ist die Surnrne der Tiergewichte
in Kilograrnn durch 5OO zu teilen und in Abhängigkeit der Nutzungs-
richtung rnit folgenden Faktoren zu multiplizieren:

Jungrvieh und Kühe: 1 , o
Mastkälber und Mastr inder:  ! ,2s
Ferke l  b i s  30  kg :  2 ,5
Mastschweine bis 50 kg: 2,O
Mastschlreine bis Ll ,O kg: L,Zs
Jungsauen bis 130 kg und säugende Sauen: L.25
Ieere und trächt ige sauen und Eber:  O,75

Lufteintrittsöffnungen rnüssen irn Ausrnaß von 0,35 m2 Fenster-
und Toröffnungen pro Großvieheinheit  vorhanden sein.

2 .  L i c h t :

Tiere dürfen nicht dauernd iro Dunkeln od.er unter Dauerl5-cht ge-
halten q/erden. Die Lichtphase Duß nindestens 8 stunden, darf aber
nicht mehr als 18 stunden betragen.
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In Tj.erbereich ist eine Beleuchtungsstärke von mindestens

15 Lux zu erreichen. Bei Neu- oder unbauten müssen die Fensterflä-

chen rnindestens 5 t der Fußbodenfläche betragen.

3 . Lärtn:

Dauernd lärnerzeugende Geräte oder Maschinen im Betrieb müssen

so installiert bzw. abgeschinnt sein, daß der Schallpegel im

Tj.erbereich unter 60 dB (A) liegt.

v -
Betreuungs intens ität

1. Die für die Betreuung der Tiere verantwortlichen Personen

Düssen die hiefür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten

besi tzen.

2. Tiere sind regeluräßig und in ausreichenden Mengen nit geeigne-

tem Futter und mit Trinkwasser zu versorgen - Die Futterbeschaf-

fenheit und Trinkwasserqualität müssen den physioJ-ogischen

Bedürfnissen und den den Tieren abverlangten Leistungen ent-

sprechen. Auf das artgemäße Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme-

verhalten ist Rücksicht zu nehnen.

3. Sind die Tiere infolge der Haltungsbedingungen in der Ausübung

des eigenen Pfl-egeverhaltens behindert oder eingeschränkt,

so ist der Tierhalter zu einer entsprechenden Pflege verpflich-

te t .

4. Seile, Ketten, Halsbänder oder ähnliche Anbindevorrichtungen

sind genügend oft zu kontrollieren und den KörpennaBen der

Tiere anzupassen. Kranke und ver letzte Tiere sind so rasch
wie rnög1ich einer angemessenen Unterbringung, pflege und Be-
handlung zuzuführen.

5. Die Tiere, Stal le inr ichtungen und Geräte sind sauber zu hal ten.
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6. Technische Defekte an Einrichtungen sind sofort zu beheben,

wenn sich Tiere dadurch verletzen könnten oder in ihrer Grund-
versorltung gefährdet sind (Fütterung, Lüftung).

7. Die Tiere sind so zu halten und zu betreuen, daß keine hal-
tungsbedingten Erkrankungen oder verhaltensstörungen auftreten.



Anlaqe 2

cef 1üqe1ha ltunq

I .

Bewegungsnögl ichke it

Für ceflügef sind die in nachstehender Tabelle l- festgelegten

Mindestanf orderungen einzuhalten :

TabeIIe 1:

Bodcnlhchc ic Trr

Lcgchcrurn
ärchtticrc

Masticrc Xlctcn ud Jrnglc:urn
von Lcgcrasscn

in Ställcn mit Giucrboclcn odcr KÄfiscn
(= 'KÄncjtalhmc")

Lcgchcnncn bis 2 kg 450 crt jc Trcr
l-egchcrurcn obcr 2 lg 550 cm2 jc Ticr
lr{astclrcrdcrc: ltt40 cm2 jc Ha}ur

550 cm2 jc Hcrrc

Lc gccltcrmirc in
Familicnlulturg: 550 cm2 jc Ttr

in Stälcn mit \bticnnhaltrmg

I rn2 bcgchbarc Fhcbc jc 9 Trcn
rmd I m2 Stallbodcnllichc jc 25 Trrc

in Stallcn mit Bodcnlplt'-g
(Eit Koqnbc urd miDd-
lß cingcoaucr Scbarran)

I u2 jc 7 Txrc

in Bodcnlulomg:

lv{as0nlhrr I n2 jc 30 kg
Tnrlo}ncr I n2 jc 40 kg

in Bodcnlalomg mit Aus larf,

SallJhchc:
Mastlrlhrcr ln2 jc 25 kg
Tnnhobrr I n2 jc 25 kg
Frncn I n2 jc 25 kg
Gänsc I n2 jc l5 tg

Al|slauffächc:
Mastlnhru 2m2 jeTn
Tnüh0lmcr l0 ao2 jc Trr
Errarl 2m2 jeTnt
Gbs. l0 n2 jc Tn

b,is 3 Wochcn dt
0,014 m2 jc Trr

Urs 6 Wocbn alt
0,05 m2 jc Ticr

Uu 12 Wochcn alt
0p7 mr jc Trr

Us l8 Wocbn alc

0,10 n2 F thrbci
Rrsscn bb 2 tg

0,115 n2jc Trrbci
Rrrra 0bct 2 tg

in Sttllcn mit Bodcabrlung lEd Aldad

Sall: I m7 je7Trcn
Alshuf: l0 n2 i Trr
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I I .

Soz ialkontakte

In Beständen mit nehreren Tieren dürfen diese nicht dauernd ein-

zeln qehalten werden. Es muß ihnen die Möglichkeit zu sozialkon-

takten mit Artgenossen gegeben werden.

I I I .

Boden- und Käf igbeschaf fenheit

Es sind folgende Mindestanforderungen einzuhalten:

1.  Die Haltung von Mastgef lügel  im Stal l  ohne Einstreu ist  ver-

boten.

2. Bei der Bodenhaltung von Legehennen rnuß nj-ndestens ein Drittel

der Bodenfläche rnit Streurnaterial, vrie Stroh, Holzspäne, sand

oder Torf ,  bedeckt sein,  ein ausreichender Tei l  der sta11f läche

nuß zur Aufnahme der Ausscheidungen der Hühner geeignet sein.

3.  Auslauff lächen nüssen zum qrößten Tei l  bewachsen sein.

4.  Mindestens 65 t  der Käf igbodenf läche muß eine l ichte Höhe

von mindestens 40 cm aufweisen; eine l ichte Höhe von 35 cm

darf in übriqen an keiner stelle unterschritten werden.

5. Der Käf igboden muß so beschaffen sein,  daß die Hennen, ohne

Schäden an den ständern zu erfeiden, stehen und auftreten

können. Besteht der Käfi-gboden aus Gitterstäben oder Maschen-

draht, so muß jede Henne rnit nindestens drei Zehen jedes Stän-

ders sicher fußen können.

6. Soferne der Boden aus Drahtgef lecht ni t  rechteckigen Maschen

besteht,  darf  die Bodenneigung nicht über I  Grad I legen.

7. Die Beschaffenheit des für die Käfige venrendeten Materials und

die Konstruktion sowie der Zustand der Käfige müssen Verlet-

zungen der Tiere so sj-cher ausschließen, wie dies nach dern

stand der Technik nöql ich ist .



8. Art  und Größe der Käf igöffnung rnüssen sicherstel len, daB er-

wachsene Hennen ohne Leiden oder verletzungen entnonmen werden

können.

9. Die Käf ige nüssen so beschaffen sein,  daB die Tiere nicht ent-

weichen können.

10. In übrigen rnüssen die stalleinrichtungen für GefLügel den Min-

destanforderungen der nachstehenden TabelLe 2 entsprechen.

Tabe l l e  2 :

Volicrcn- odcr Bodcnhaln'-g KI5gldürng

Stelleirichmgcl Lcgcbcren
Z:nbjr;c

MrdTLrc Xoctca noa
bgrnsscn bir
l0 Wochcr alt

Logchcorn

F cßpl'r'li"'gc aD Ttog bci
rarnrcllcr Fmenr.ng 16 crl/Ticr 3cnll-l*r

Freßplatzhrgc am Trog o&rBard
bci mcchanirhcr Fotarug E cry'Tpr J C I Ü T E T J Cllrr l Igr

l0 c.n bzw.
12 cm bci
rclrq,crtn Lc-
gcrasscry'Ttr

Furcrrirur und Rlrdauf onutcn 3 cnrTir 2 stnlTbr 2 crtlltct

Trinlaippcl ! jc l5 Tin, mirdcstens abcr 2 jc Halamgscinhcit

Tränlcirrnscitc 2,5 crn'Tjr'r 2,5 cmiTrr I ca/Tlt rhucbgchcnd

Tranlrirnc al dcr Rrudrralkc 1,5 cnvTir lJ crr/TEr I crrlTicr

Sicstaagcn (außcr bci
Lancnrostbodrn)
Sicsargcnhngc 20 cm/Tlr

horizontalc r S itzstangcnabgard 30 cm

Eiablagcplatz
Einzelrrstcr I jc 5 Ticrc

Gcmcinscha-furE$cr
Trsmclrr*cr I m2 jc lffiTrrc
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rv.
stal lk l ina

1. Lüftunct:

Die thermoneutrale zone von Tieren darf nicht über- oder unter-

schritten werden. In geschl-ossenen Stallungen muß für einen

d.auernden und ausreichenden Luftwechsel gesorgt vrerden, ohne daß

es im Tierbereich zu schädl-ichen zuglufterscheinungen kommt. Dazu

müssen natürliche oder nechanische Lüftungsanlagen vorhanden

sein. Dj.ese Äind dauernd entsprechend zu bedienen oder zu regeLn

und so zu warten, daß ihre Funktion gewährleistet ist.

In geschfossenen ställen müssen durch bauliche Vorkehrungen

Mindest luf t raten in Höhe von 60 n3/stunde (Winter)  bzw. 25O ^3/

Stunde (Sonmer) und pro Großvieheinheit geh/ährleistet sein-

zur Berechnung der Großvieheinheit ist die sunme der Tiergewj.chte

in Kilogranrn durch 5oo zu teilen und in Abhängigkeit der Nutzungs-

r ichtung rni t  fo lgenden Faktoren zu mult ip l iz ieren:

Masthühner:

Junghennen und Legehennen:

4  r 5

3 , O

Bei geschlossenen stäl1en ohne nechanische Lüftunqsanlaqen sind

zur Sicherste).Iung ausreichender somnerluftraten öffnungen in

den Unschl ießungsf lächen (Fenster,  Tore usw. )  von insgesamt

0,35 m2 pro Großvieheinheit  vorzusehen. zur Berechnung der Groß-

vieheinheit  gel ten die o.a.  t ierspez i f  ischen Faktoren-

In Räumen, in denen eine künstf iche Lüftung erforder l ich ist ,

rnuß die Fr ischl-uf tzufuhr auch bei  Ausfal l  der Anlage gesichert

sein.  Es nuß ein geeignetes Ersatzsysten vorgesehen sein,  urn

für den Fal l -  des Versagens der künst l ichen Lüftung eine ausrei-

chende Erneuerung der Luft zu gewährleisten. Darüber hinaus nuß

eine Alarrnvorrichtung eingebaut sein, die den Tierhalter den

systemausfalt neldet. Die Alarrnvorrichtung ist regelrnäßig zu

testen.
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2 "  L i c h t :

Tiere dürfen nicht dauernd in Dunkeln gehalten vterden. Bei Haltung

unter künstlicher Beleuchtung müssen die Tiere täglich eine Min-

destruhezeit von 6 stunden haben, vtährend vtelcher die Lichtstärke

so zu verringern ist, daß die Tiere tatsächlich ruhen können'

3 .  Lä rm:

Dauernd lärmerzeugende Geräte oder Maschinen irn Betrieb müssen

so instal l ier t  bzw. abgeschirrnt  sein,  daß der schaLlpegel in

Tierbereich unter 50 dB (A) Liegt.

v ,
Betreuungs intens ität

1. Die für die Betreuung der Tiere verant$/ortlichen Personen

nüssen die hiefür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten

bes i t zen .

2. Tiere sind regelmäßig und in ausreichenden Mengen nit Futter

und Trinkvrasser zu versorgen. Die Futterbeschaffenheit und

Trinklrasserqualität rnüssen den physiologischen Bedürfnissen und

den den Tieren abverlangten Leistunqen entsprechen. Auf das

artgemäße Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahrneverhal-ten ist Rück-

sicht zu nehrnen.

3. Bei nicht gesund aussehenden Geflügel und bei Verhaltensände-

rungen müssen die Ursache errnittelt und entsprechende l'laBnahmen

getrof fen werden, d.h.  die Tiere sind zu behandeln,  zu isol ie-

ren oder zu schlachten; die Hal-tungsbedingungen sind zu ändern.

4.  Die Tiere, Staf  le inr ichtungen und Geräte sind sauber zu hal ten.

5.  Mehr a1s drei  Käf ig-Etagen sind nur dann er laubt,  wenn durch

geeignete Vorrichtungen oder Maßnahmen eine einwandfreie In-

spekt i -on auf af len Etagen jederzei t  s ichergesteft t  ist .
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6. sänt l iche autonat ischen oder sonst igen mechanischen Anlagen,

von denen Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere abhängen, müs-

sen mindestens einrnal täglich auf Defekte überprüft werden.

werden solche festgestellt, so sind sie unverzügIich zu be-

seitigen. Ist dies nicht nöglich, so sind andere geeignete

Vorkehrungen zum schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens

der Tiere zu treffen, bis der Defekt behoben uerden kann.

7. Der ceflügelbestand i.st mindestens einmal täglich zu inspizie-

ren; zu diesem Zweck ist eine Lichtguelle zu verwenden, die so

stark sein muß, daß jedes Tier deutlich erkanni und untersucht

rrerden kann.



Anlaqe 3

Geflüctelhaltunq in Probebetrieben

1. Geflüge1 darf nicht in Batteriekäfigen oder Einzelkäfigen

gehalten werden.

2. In übrigen geLten alle Mindestanf orderungen der Anlage 2

tlber die volierenhaltung.


